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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht war auch die Schaffung
einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht (BStGer) beschlossen worden, die mit
zwei ordentlichen und maximal zehn nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
besetzt werden soll. Ebendiese Neubesetzung stand mit der Wahl der Mitglieder der
neuen Berufungskammer in der Sommersession 2018 auf der Traktandenliste der
Vereinigten Bundesversammlung. Die GK erachtete es nach Rücksprache mit dem
BStGer als sinnvoll, die ordentlichen Richterstellen mit drei Teilzeitpensen zu besetzen,
um garantieren zu können, dass alle drei Amtssprachen vertreten sind. Allerdings
fanden sich unter den 62 Bewerbungen (davon waren 24 von Frauen) nur  deutsch-
bzw. italienischsprachige Kandidierende, die sich für die ordentlichen Richterstellen als
geeignet erwiesen. Die GK empfahl deshalb Andrea Blum (svp) als deutschsprachige, mit
einem 80-Prozent-Pensum ausgestattete sowie Claudia Solcà (cvp) als
italienischsprachige, mit einem 50-Prozent-Pensum ausgestattete ordentliche
Richterin. Die Stelle für ein französischsprachiges ordentliches Gerichtsmitglied blieb
vakant und wurde mit einem 60- bis 70-Prozent-Pensum erneut ausgeschrieben. Die
prozentuale Begrenzung ergab sich aus dem Umstand, dass insgesamt nicht mehr als
zwei Vollzeitstellen besetzt werden durften. Auf die Sprachverteilung wurde auch bei
der Auswahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter geachtet: Die GK empfahl
fünf deutschsprachige (Tom Frischknecht, sp; Beatrice Kolvodouris Janett, fdp; Barbara
Loppacher, sp; Marcia Stucki, svp und Petra Venetz, cvp), drei französischsprachige
(Frédérique Bütikofer Repond, cvp; Jean-Paul Ros, sp und Jean-Marc Verniory, cvp)
und ein italienischsprachiges (Rosa Maria Cappa, fdp) nebenamtliches Gerichtsmitglied.

Die beiden ordentlichen Richterinnen erhielten 192 (Blum) bzw. 187 (Solcà) von 199
gültigen Stimmen. Bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die gemeinsam
gewählt wurden, erhielten die SP-Mitglieder etwas weniger Stimmen (187 bis 189) als die
restlichen Kandidatinnen und Kandidaten (192 bis 199 Stimmen), übersprangen aber das
absolute Mehr (101 Stimmen) ebenfalls problemlos. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN

Zur Wahl eines nebenamtlichen Richters ans Bundesstrafgericht empfahl die GK
Adrian Urwyler (cvp). Weil Andrea Blum (svp) und Claudia Solcà (cvp) zu ordentlichen
Richterinnen an der neuen Berufungskammer des BStGer gewählt worden waren,
mussten zwei der drei Stellen für nebenamtliche Richterinnen oder Richter neu besetzt
werden und zwar je eine mit einer Person deutscher bzw. italienischer Muttersprache.
Da es für die Stelle des italienischen Amtes keine genügend qualifizierten Bewerbungen
gegeben hatte, entschied die GK, lediglich die Stelle mit Hauptsprache Deutsch zu
besetzen und für die andere Stelle eine erneute Ausschreibung vorzunehmen. Adrian
Urwyler erfülle alle Voraussetzungen für diese deutschsprachige Stelle, erklärte die GK.
Nicht zuletzt sei er Mitglied der CVP, einer der am BStGer untervertretenen Parteien.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Urwyler mit 163 von 167 eingelangten
Wahlzetteln (4 blieben leer) für den Rest der Amtsperiode 2016 bis 2021. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2018
MARC BÜHLMANN

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN
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CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 3

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung einer geeigneten Person habe sie
der Parteienzugehörigkeit eine geringere Bedeutung beigemessen als üblich, gab die GK
in ihrem Bericht zur Empfehlung von Monica Galliker (cvp) für das Amt einer
nebenamtlichen Richterin am Bundesstrafgericht zu Protokoll. Die Ersatzwahl am
Bundesstrafgericht war nötig geworden, weil Claudia Solcà (cvp) als ordentliche
Richterin in die neue Berufungskammer des BStGer gewählt worden war. Die Suche
nach einer Person italienischer Muttersprache habe sich schwierig gestaltet, so dass
die leichte Übervertretung der CVP bei den nebenamtlichen Gerichtspersonen (+0.48
Stellen) in Kauf genommen worden sei. Die in Horw (LU) wohnhafte Tessinerin habe die
GK aber durch ihre Entschlossenheit, ihre Motivation und ihre Sozialkompetenz
überzeugt. 
Die 24 leeren Stimmen bei der Wahl in der Sommersession 2019, die sich unter den
total 233 eingelangten Wahlzetteln befanden, dürfen wohl als stiller Protest gegen die
Nichtberücksichtigung des Parteienproporzes gedeutet werden, könnten aber auch
Auswirkung des Vorgängergeschäfts sein, in dem es zu einer recht umstrittenen Wahl
ans Bundesgericht gekommen war. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
MARC BÜHLMANN

Das Bundesstrafgericht geriet Ende 2019 stark in den Fokus der Medien. Mit einem
Gerichtsentscheid gegen Bundesanwalt Michael Lauber wurde eine eigentliche Lawine
ausgelöst. Im Anschluss an den Entscheid des Gerichts mit Sitz in Bellinzona,
Bundesanwalt Michael Lauber wegen Befangenheit vom «Fifa-Fall» auszuschliessen,
vermuteten die Medien Klüngelei und erhoben teilweise schwere Vorwürfe, die im
Verlauf des Jahres 2020 schliesslich auch die Politik zum Reagieren zwangen. 

Hinter dem Entscheid gegen Lauber Mitte Juni 2019 vermutete die Weltwoche auch
personelle Verstrickungen. «Dass sich Anwälte, Strafverfolger und Richter in der kleinen
Schweiz kennen und sich ihre Wege immer wieder mal kreuzen, lässt sich nicht
verhindern. Umso wichtiger ist es, jeglichen Anschein von Befangenheit zu vermeiden»
– so die Weltwoche. Der Ausschluss von Lauber vom Fifa-Fall zog weitere Kreise als
bekannt wurde, dass der für das Befangenheitsurteil verantwortliche Richter – Giorgio
Bomio (sp) – vom Kollegium (also allen Richterinnen und Richtern am
Bundesstrafgericht) nicht wie üblich für eine zusätzliche Amtsperiode zum Präsidenten
der Beschwerdekammer gewählt worden war. Statt Bomio war Roy Garré (sp) zum
Vorsitzenden bestimmt worden. Die NZZ vermutete, dass Meinungsverschiedenheiten
wegen der Kritik an Lauber zur Nichtwahl von Bomio geführt hätten. Da sowohl Bomio
wie auch Garré der SP angehörten, könnten parteipolitische Überlegungen
ausgeschlossen werden, so die Neue Zürcher Zeitung. Die Sonntagszeitung und die
Tribune de Genève doppelten nach und sprachen von einem «Putsch». Neben Bomio
sei auch Claudia Solcà (cvp) nicht mehr als Präsidentin der Berufungskammer bestätigt
worden – stattdessen hatte das Gremium Olivier Thormann (fdp) zum Präsidenten der
Berufungskammer gewählt. Auch Solcà galt als Kritikerin Laubers, so soll sie als
Vorsitzende der Berufungskammer im Fall der Beschwerde Laubers gegen seine
Befangenheit das für den Fall zuständige Richtergremium «sehr eigenwillig»
zusammengestellt haben. Ihr seien aber auch grobe Führungsmängel vorgeworfen
worden, berichteten die Medien.

Aufgrund dieser Ereignisse begannen Mitarbeitende der CH-Media-Gruppe die
Vorkommnisse am Bundesstrafgericht eingehender zu recherchieren. Ende 2019 sprach
die Aargauer Zeitung von einer «Art Sittenzerfall in Bellinzona» und untermauerte diese
Behauptung mit einer Reihe von Argumenten: Das Bundesstrafgericht werde von der
SVP und von Deutschschweizern dominiert. In der Tat bestand das Präsidium aus zwei
SVP-Richtern – Stephan Blättler und Sylvia Frei als Präsident und Vizepräsidentin. Zwar
wählte die Vereinigte Bundesversammlung in der Wintersession 2019 dann als drittes
Mitglied in die Gerichtsleitung nicht wie vom Bundesstrafgericht vorgeschlagen Andrea
Blum, auch sie eine Richterin der SVP, sondern Olivier Thormann (fdp), auch er
allerdings Deutschschweizer. Diese dreiköpfige Verwaltungskommission habe

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN
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gewichtige Kompetenzen, die laut internen Quellen auch zu Privilegien- und
Günstlingswirtschaft geführt hätten, so die AZ weiter. Von rückwirkender Erhöhung von
Pensen, Spesenexzessen, aber auch von Mobbing und Sexismus würden anonyme
interne Quellen gemäss der Zeitung berichten. Kritikerinnen und Kritiker dieses
Systems würden abgestraft – die Nichtbestätigung von Bomio und Solcà müsse auch in
diesem Licht betrachtet werden. Als wesentliches Problem des Gerichts machte die AZ
gestützt auf Beobachterinnen und Beobachter die Dominanz der SVP aus: Der Verdacht
bestehe, «dass politischer Einfluss genommen wird, dass die Gewaltenteilung nicht
mehr eingehalten wird, dass Entscheide plötzlich nicht mehr mit der nötigen
Unabhängigkeit getroffen werden».

Die medialen Vorwürfe warfen Wellen bis ins Bundeshaus und führten zu zahlreichen
Reaktionen. Verschiedene Mitglieder der GK gaben sich verblüfft über die Zustände und
forderten eine Aufklärung durch die GPK. Der Präsident der GPK, Erich von Siebenthal
(svp, BE), versprach laut Aargauer Zeitung, dass er sich der Sache annehmen werde. 

Aktiv wurde in der Folge dann das Bundesgericht, dem die administrative Oberaufsicht
über das Bundesstrafgericht obliegt. Eine bundesgerichtliche Verwaltungskommission –
bestehend aus Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp), Vizepräsidentin Martha
Niquille (cvp) sowie Yves Donzallaz (svp) – leitete Ende Januar ein aufsichtsrechtliches
Verfahren ein, um die in der Presse geäusserten Vorwürfe zu untersuchen. 
In den Medien stiess die Untersuchung auf Interesse: Das Bundesgericht müsse nun
beweisen, dass es seine Aufsichtsaufgabe ernst nehme und «nicht nur einmal im Jahr
zum Kaffeetrinken in trauter Runde nach Bellinzona» fahre, forderte die NZZ. In der
Untersuchung am «Bundesstreitgericht» – so der Tages-Anzeiger – müssten die
«persönlichen Animositäten, Intrigen und Machtkämpfe» beleuchtet werden. Das
Waschen dieser dreckigen Wäsche führe zwar dazu, dass die Schweizer Justiz an
Glaubwürdigkeit verliere, es zeige sich aber auch, «dass Richter nicht Säulenheilige von
Recht und Moral sind, sondern oft allzu menschlich und machtsüchtig agieren»,
erinnerte die Weltwoche.

Mitte April 2020 legte die bundesgerichtliche Verwaltungskommission ihren
Aufsichtsbericht vor, in dem die Vorwürfe allesamt entkräftet wurden. Es gebe
insbesondere keine Hinweise auf Spesenmissbrauch, sexuelle Übergriffen oder
Mobbing. In den Medien war man sich jedoch einig, dass der Bericht die Vorwürfe nicht
gänzlich hätte widerlegen können. Der Bericht zeige vielmehr auf, wie schlecht die
Führungsarbeit am Bundesstrafgericht funktioniere, weil «Streit und
Selbstherrlichkeit» herrschten, wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Die Weltwoche
vermutete freilich, dass die Kommission wohl nicht neutral geurteilt habe, um die
«leidige Sache einfach möglichst schnell vom Tisch [zu] haben».

Auch die GPK, welcher die parlamentarische Oberaufsicht über die Bundesgerichte
obliegt, äusserte harsche Kritik am Aufsichtsbericht und liess kein gutes Haar daran. Die
bundesgerichtliche Verwaltungskommission habe gravierende Fehler begangen und
angeschuldigten Personen das rechtliche Gehör verweigert. Die GPK veröffentlichte gar
eine nur sehr selten angewendete oberaufsichtliche Feststellung, in der sie
Richtigstellungen am Bericht anbrachte. Erschwerend kam hinzu, dass ein vertraulicher
Vorentwurf ihrer Feststellung an die Öffentlichkeit gelangt war und die Untersuchung
selber dadurch in den Medien viel Aufmerksamkeit erhalten hatte. Die GPK reichte
deswegen Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung des Amts- und
Kommissionsgeheimnisses ein. In ihrer Feststellung äusserte die GPK «einen gewissen
Handlungsbedarf», die Rechtsgrundlagen der bundesgerichtlichen Aufsicht zu prüfen,
da diese nur «rudimentär geregelt» sei. 

Im Juli 2020 gelangten dann einige Mitglieder des Bundesstrafgerichts mit einem an die
Aufsichtskommission des Bundesgerichts gerichteten Brief an die Öffentlichkeit. Sie
wollten sich gegen den Reputationsschaden durch die wiederholt negativen
Schlagzeilen in den Medien wehren, die «weitgehend unbegründet und
gegenstandslos» seien. Allerdings zeigte der Brief auch auf, dass in Bellinzona nach wie
vor nicht Eitel Freude herrschte: Die Verfasserinnen und Verfasser des Briefs
kritisierten die «Unterstellungen einiger weniger Personen», die diese extern
gegenüber Medien und Parlamentsmitgliedern bewirtschaften würden. Damit wollten
diese «wenigen Mitarbeitenden [...] dem Bundesstrafgericht, der Direktion und der
grossen Mehrheit der Mitarbeitenden bewusst [...] schaden». Vorrangiges Interesse des
gesamten Bundesstrafgerichts sei es nun, die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen und das
Arbeitsklima wieder auf ein solides Fundament zu stellen. Dafür seien einige Prozesse
eingeleitet worden, schloss der Brief. Zwar wurden im Brief keine Namen genannt,
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lediglich 15 der 20 Bundesstrafrichterinnen und -richter hatten den Brief aber
unterzeichnet. 
In den Medien löste das Schreiben Kopfschütteln aus. Es sei beschämend, dass
«medienwirksam und anonym» Kolleginnen und Kollegen gegeisselt würden. Damit
werde sich die Situation in Bellinzona kaum verbessern, kommentierte etwa die NZZ.
Die Ereignisse rund um das Bundesstrafgericht würden zudem wohl auch die
Diskussionen um die Justiz-Initiative anheizen, war man sich in den medialen
Kommentarspalten einig. 5

18 der 20 Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht stellten sich für die
Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022–2027 erneut zur Verfügung. Ihren
Rücktritt hatten Claudia Solcà und Stephan Blättler gegeben. Unter den wieder
Antretenden befand sich auch die aktuelle Präsidentin des Bundesstrafgerichts, Sylvia
Frei, die im Rahmen der Kritik am Bundesstrafgericht 2019 in die Schlagzeilen geraten
war, woran die NZZ im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen erinnerte. Die Aargauer
Zeitung wusste überdies zu berichten, am BStGer gehe «die Angst um», nicht
wiedergewählt zu werden, obwohl die GK alle 18 Kandidierenden zur Wiederwahl
empfohlen hatte. Dasselbe galt für alle 13 für eine weitere Amtsperiode kandidierenden
nebenamtlichen Richterinnen und Richter. Die GK zitierte in ihrem Wahlvorschlag die
GPK, die bei ihrer Untersuchung der «Krise am Bundesstrafgericht» (Aargauer Zeitung)
keine Kritikpunkte gefunden habe, «welche die fachliche oder persönliche Eignung der
sich zur Wiederwahl stellenden Richterinnen und Richter ernsthaft infrage stellen»
würden. Die beiden frei werdenden Sitze sowie das Präsidium würden in der
kommenden Wintersession 2022 neu bestellt, so die Kommission.
Die Vereinigte Bundesversammlung bestätigte sowohl die haupt- als auch die
nebenamtlichen Richterinnen und Richter in der Herbstsession 2022 in globo: Auf den
Wahlzetteln waren jeweils alle 18 bzw. 13 Personen aufgeführt, die lediglich gestrichen
werden konnten. Davon machten die Parlamentsmitglieder vor allem bei jenen
Kandidierenden Gebrauch, die 2019 in die Schlagzeilen geraten waren. Auf den 212
eingelangten und gültigen Wahlzetteln wurde etwa der Name von Sylvia Frei 45 Mal
gestrichen. Auch Jean-Luc Bacher (179 Stimmen), Andrea Blum (170 Stimmen) und
Olivier Thormann (163 Stimmen) erhielten weniger als 180 Stimmen – auch sie waren
2019 in negatives mediales Rampenlicht geraten. Die Namen aller anderen voll- und
nebenamtlichen Richterinnen und Richter wurden weniger als 16 Mal gestrichen. Das
absolute Mehr von 107 Stimmen übersprangen freilich alle Kandidierenden locker.

Das Bundesstrafgericht setzt sich für die Amtsperiode 2022 bis 2027 entsprechend aus
folgenden Personen zusammen: 
Der FDP gehören an: Jean-Luc Bacher (179 Stimmen), Joséphine Contu Albrizio (206),
Fiorenza Bergomi (205) und Olivier Thormann in der Berufungskammer (163). 
Der GP gehören an: Daniel Kipfer-Fasciati (203) und Nathalie Zufferey (199). 
Der Mitte gehören an: Stefan Heimgartner (204), Martin Stupf (203) und Alberto Fabbri
(196). 
Der SP gehören an: Miriam Forni (200), Giorgio Bomio-Giovanascini (198), Roy Garré
(202) und Stéphane Zenger (201). 
Der SVP gehören an: Sylvia Frei (177), Cornelia Cova (206), David Bouverat (206) und in
der Berufungskammer Andrea Blum (170). 
Parteilos ist Patrick Robert-Nicoud (204). 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2021
MARC BÜHLMANN

Weil Claudia Solcà (mitte) und Stephan Blättler (svp) per Ende 2021 aus dem Amt
ausschieden und Cornelia Cova (svp) ihren Rücktritt per Ende April 2022 eingereicht
hatte, mussten drei neue Richterinnen oder Richter ans Bundesstrafgericht gewählt
werden. Auf die Stellenausschreibungen der GK – gesucht waren eine Person mit
italienischer Muttersprache für die Berufungskammer und zwei Personen mit deutscher
Muttersprache für die Beschwerdekammer – meldeten sich insgesamt 32
Kandidierende (darunter 4 Frauen), wobei 12 abgewiesen werden mussten, da es sich
um italienische Staatsangehörige handelte. Die GK entschied sich für Maric Demont (gp)
und Felix Ulrich (svp), die als ordentliche Richter den in der Beschwerdekammer
untervertretenen Parteien angehörten, sowie für Maurizio Albisetti Bernasconi (mitte),
der mit seiner Wahl die Untervertretung der Mitte-Partei an der Berufungskammer
abschwächte. 
Die drei Wahlvorschläge wurden in der Wintersession von der Vereinigten
Bundesversammlung bestätigt. Auf den 235 eingelangten Wahlzetteln stand 232 Mal der
Name Felix Ulrich, 231 Mal der Name Maurizio Albisetti Bernasconi und 217 Mal der

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Name Maric Demont. 7

Ende April 2022 veröffentlichte die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021. Der Bericht lobte die beiden
Stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Jacques Rayroud, denen es als
Interimsleiter der Bundesanwaltschaft gelungen sei, «die BA in unaufgeregter Weise
weiter zu stabilisieren» und an den frisch gewählten neuen Bundesanwalt, Stefan
Blättler, zu übergeben. Im Berichtjahr habe man die Inspektion zur Zusammenarbeit
zwischen der Bundesanwaltschaft und den kantonalen Staatsanwaltschaften in Angriff
genommen. Auch der Rücktritt des Sonderstaatsanwaltes Stefan Keller, der mit der
Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber betraut und
durch zwei Sonderstaatsanwälte – Hans Maurer und Ulrich Weder – ersetzt worden war,
war Gegenstand des Berichts. Die AB-BA nahm schliesslich auch Stellung zum GPK-
Bericht über das Aufsichtsverhältnis zwischen ihr und der Bundesanwaltschaft: Sie
begrüsse die Gesetzesrevision, die dadurch nun angestossen werde. 8

BERICHT
DATUM: 26.04.2022
MARC BÜHLMANN

1) AB VB, 2018, S. 1200; Bericht GK vom 30.5.18 ; NZZ, 4.12.17, 13.6.18; AZ, LT, 14.6.18
2) AB VB, 2018, S. 2273  ; Bericht GK vom 30.11.18
3) AB VB, 2019, S. 634; Bericht GK vom 6.3.19 ; TA, 8.3.19
4) AB VB, 2019, S. 1377; Bericht GK vom 6.6.2019 
5) Aufsichtsbericht BGer vom 5.4.20; Brief des BstGer vom 22.7.20; Medienmitteilung BGer vom 20.4.2020;
Medienmitteilung GPK vom 25.6.2020; Oberaufsichtsrechtliche Feststellung GPK vom 24.6.20; Stellungnahme GPK vom
24.6.20; WW, 27.6.19; TA, 30.7.19; NZZ, 21.9.19; SoZ, 22.9.19; AZ, TG, 23.9.19; AZ, LT, 17.12.19; AZ, CdT, 18.12.19; AZ, 19.12.19,
22.1.20; NZZ, 29.1.20; TA, 1.2.20; CdT, 3.2.20; NZZ, WW, 6.2.20; AZ, CdT, 21.4.20; TA, 22.4.20; AZ, 25.4.20; WW, 30.4.20; NZZ,
2.5., 6.6.20; NZZ, 11.6.20; AZ, 13.6.20; CdT, 26.6.20; CdT, NZZ, 23.7.20; NZZ, 24.7.20; AZ, 24.10.20
6) AB VB, 2022, S. 2153 f; Bericht GK vom 26.8.21; Medienmitteilung GK vom 26.8.21; AZ, 7.4.21; NZZ, 25.9.21; AZ, 29.9.21; CdT,
30.9.21
7) AB VB, 2021 S. 2772; Bericht GK vom 2.12.21 ; CdT, 16.12.21
8) Bericht AB-BA vom 31.12.2021; Medienmitteilung AB-BA vom 26.4.22
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